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MITGLIEDERKONTROLLE G30M

Gestützt auf den Eingliederungsvertrag OKSV in OSPSV vom 10. Febr. 2017 und der Ausführungsbestimmung 380.30.18 erlässt der Ressortleiter Mitgliederkontrolle 30m des OSPSV folgende Weisungen:


1. Daten in Mitgliedermeldung

Es sind alphabetisch Name, Vorname, Jahrgang, genaue Adresse mit Tel.-Nr., Mail und ebenso den G10m / G50m Verein evtl. mit Lizenznummer anzugeben. Ebenso sind A für Aktiv oder P für passiv zuzuordnen.
Ebenso sind sämtliche Vereinsvorstandsmitglieder zu bezeichnen.
Erwünscht wird, dass Veränderungen wie Ein- bzw. Austritte gekennzeichnet werden.

2. Formular

	Das letztjährige Formular F 382.30.18 muss als Vorlage benutzt werden.

3. Meldung

	Die Meldung ist per Mail an die folgende Adresse zu senden:
	
	Ressortverantwortlicher Mitgliedermeldung G30m
	Mäder Thomas
 	Ifangweg 4
	8508 Homburg
	finanzen@ospsv.ch
	P. 052 765 27 75
 	M. 079 326 34 75

4. Mitgliedschaft

Jedes Mitglieder kann bei einem weiteren G30m Verein B-Mitglied werden.
B-Mitglieder werden im Vereins- bzw. Gruppenwettkampf nur für den B-Verein gewertet, wenn der A-Verein nicht am jeweiligen Wettkampf teilnimmt.

Diese Weisungen werden per 1. Januar 2026 in Kraft gesetzt:


Ressortleiter Mitgliederkontrolle /		
Finanzchef OSPSV:				Thomas Mäder
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